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MENSCHENRECHTE

69. Deutscher Anwaltstag in Mannheim – Wahrung der
Menschenrechte vor UN-Kriegsverbrechertribunalen

B eim 69. Deutschen Anwaltstag in
Mannheim lud die Arbeitsgemein-
schaft Internationales Wirtschafts-

recht auch dieses Jahr zum traditionellen
Menschenrechte Luncheon ein. Das inte-
ressierte Fachpublikum erfuhr von BGH-
Richter a. D. Prof. Dr. Wolfgang Schom-
burg aus erster Hand von seinen Erfah-
rungen als erster deutscher Richter am
internationalen Strafgericht für das ehe-
malige Jugoslawien in Den Haag sowie
am Internationalen Strafgerichtshof für
Ruanda in Arusha, Tansania.

Prof. Dr. Wolfgang Schomburg am Podium
(Bildquelle: DAV/Andreas Burkhardt)

Der Vortrag von Prof. Dr. Schomburg über
die umgangssprachlich als „UN-Kriegs-
verbrechertribunale“ bezeichneten inter-
nationalen Strafgerichtshöfe war erwar-
tungsgemäß ambivalent. Die Gerichte be-
fanden sich von Beginn an in einem
großen Spannungsfeld zwischen dem
enormen nationalen wie internationalen
Erwartungsdruck und vielen organisatori-
schen und juristischen Problemen. Deren
Lösung stellte sich mangels Präzedenzfäl-
len als kompliziert und langwierig heraus.
Schließlich war das Jugoslawientribunal
der erste von den Vereinten Nationen er-
schaffene internationale und unabhängi-

ge Strafgerichtshof für Kriegsverbrechen
dieser Art. Prof. Dr. Schomburg bewertete
die Arbeit der Tribunale rückblickend po-
sitiv: Durch die damaligen Prozesse sei
ein wichtiger Beitrag zur „Restaurierung
des Rechtsfriedens” geleistet worden.
“There is no justice without truth, and
there is no peace without justice.” – Wie
so oft, stellte ein zunächst so einfach
ausgesprochener Satz eine der großen
Herausforderungen für die beiden Straf-
gerichte dar. Denn die Hauptaufgabe ha-
be zunächst darin bestanden, im An-
schluss an die kriegerischen Konflikte zu
überblicken, was genau geschehen ist.
Denn anders als in den Nürnberger Pro-
zessen hatte die Richterschaft zur Auf-
gabe, das Verhalten der Mitglieder aller
Konfliktparteien zu untersuchen. In dem
vorgefundenen Chaos ein Gefühl für „die
Wahrheit“ zu bekommen, war daher die
Grundlage, auf der die Arbeit der Gerichte
überhaupt erst beginnen konnte. Für aus
dem Ausland eingereiste Richter in die-
sen multipolaren Auseinandersetzungen
eine denkbar schwierige Situation.
Zudem begann in beiden Konflikten die
Beweissicherung erst zu einem späten
Zeitpunkt der Konfrontationen. Zu Be-
ginn der Konflikte existierten die Tribuna-
le schließlich noch gar nicht und waren –
anders als heute – für die Konfliktpartei-
en als solche nicht absehbar. Dies ist ein
elementarer Unterschied z. B. zum der-
zeitigen Konflikt in Syrien, wo nicht zu-
letzt durch den von der UN-Generalver-
sammlung mandatierten „International,
Impartial and Independent Mechanism“
(IIIM) bereits während der andauernden
Kampfhandlung zahlreiche Beweismittel
für mögliche spätere Strafverfahren gesi-

chert werden. Jede Konfliktpartei weiß
heute, dass sie sich für ihre eigenen
Handlungen potenziell später vor inter-
nationalen Gerichten wird verantworten
müssen, unabhängig von Amt und Wür-
den. Bei aller Kritik ist dies wohl die
Kernerrungenschaft der beiden Tribunale,
die auch als Modell für das spätere Tribu-
nal für Sierra Leone und für die Schaf-
fung des Internationalen Strafgerichtshofs
in Den Haag (IStGH) standen.
Beim Aufbau der Tribunale habe auch eine
Entscheidung hinsichtlich des anzuwen-
denden Rechtssystems getroffen werden
müssen. Diese fiel am Ende zu Gunsten
eines Common Law-geprägten Systems,
was wiederrum nicht bei allen Verfahrens-
beteiligten auf Verständnis stieß. Die in-
ternationale Besetzung des Richtergremi-
ums habe insgesamt zu großen Schwierig-
keiten geführt, da die bestehenden unter-
schiedlichen Verfahrensgrundsätze und
-regeln in Einklang gebracht werden
mussten. Prof. Dr. Schomburg berichtete
exemplarisch über die erheblich von-
einander abweichenden Vorstellungen
darüber, wie lange ein Beschuldigter in
Untersuchungshaft verbringen darf, bevor
er einem Richter vorgeführt werdenmuss.
Dazu kamen die offensichtlichen Sprach-
barrieren sowohl zwischen den Richtern
selbst als auch in Beziehung zu den Ver-
fahrensbeteiligten und bei der Öffentlich-
keitsarbeit. Wenn die Bevölkerung die
Verfahren bereits sprachlich nicht verste-
he, können die Verfahren selbstverständ-
lich wenig zumRechtsfrieden beitragen.
Das Kernthema all dieser Aspekte sei das
Fair-trial-Grundprinzip gewesen. Die He-
rausforderung bestand darin, die diesbe-
züglichen, zumeist national geprägten,
unterschiedlichen Auffassungen der Mit-
gliedstaaten zusammenzuführen. Der
Rückgriff auf Völkergewohnheitsrecht er-
wies sich gerade in prozessualen Fragen
oft als unzureichend, denn es brauchte
tatsächliche Regeln, die die hehren
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Grundprinzipien konkretisierten. “It is
not enough to speak about a fair trial –
the concept has to be filled with con-
tent”, so Prof. Dr. Schomburg.
„Die Ad-hoc-Tribunale haben am Ende ge-
zeigt“, schlussfolgerte der Referent, „dass
eine internationale Justiz mit dem entspre-
chenden politischen Willen zur Erhaltung
des Friedens in einer Region beitragen
kann.“ Essenziell für ihre Arbeit war
schließlich insbesondere die Akzeptanz
der getroffenen Entscheidungen auf natio-
naler und internationaler Ebene. Die inter-
nationale Strafgerichtsbarkeit ist nur dann
effektiv, wenn ihr von der internationalen
Gemeinschaft geschlossen der Rücken ge-
stärkt wird. Dies kann wohl auch als Fin-
gerzeig auf die andauernden Schwierigkei-
ten des ständigen Internationalen Straf-
gerichtshofs in Den Haag gedeutet werden.

Das Menschenrechte Luncheon der DAV
Arbeitsgemeinschaft Internationales Wirt-
schaftsrecht hat sich seit vielen Jahren als
feste Größe im Programm des Deutschen
Anwaltstags etabliert.

Ass. iur. Niklas Malte Müller
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DAV,
Abteilung Internationales, Europa und
Menschenrechte.

VERANSTALTUNGEN

Ute Acker / Regine Nuckel
9. Niederländisch-Deutsches Rechtsanwaltssymposium

Unter der Überschrift „Konfliktlö-
sung – viele Wege, ein Ziel“ ver-
mittelte das 9. Niederländisch-

Deutsche Rechtsanwaltssymposium den
ca. 90 Teilnehmern aus Deutschland und
den Niederlanden einen guten Einblick
in die Praxis der gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Konfliktlösung im Zivilrecht
in Deutschland und den Niederlanden.
Das Symposium fand am 14.9.2018 statt,
diesmal erstmals in Den Haag und zwar
im berühmten Museum Mauritshuis.

Teilnehmer des Symposiums

Bereits bevor mr. Manfred Nan, Recht-
anwalt bei Kempenaer Advocaten und
Schiedsrichter am Internationalen Sport-
gerichtshof (CAS), mit seinem hochinte-
ressanten Vortrag über die Verfahren vor
der CAS den Auftakt machte, hatten die
Teilnehmer des Symposiums die außer-
ordentliche Gelegenheit, an einer exklu-

siven Führung durch das Museum
Mauritshuis teilzunehmen und sich u. a.
Vermeers „Mädchen mit dem Perlenohr-
ring“ aus der Nähe anzusehen. Unter
dem Vormittagsvorsitz von Rechtsanwäl-
tin Ute Acker (DNRV) ging es fachlich von
den (selten öffentlichen) Verfahren von
FIFA, UEFA und Olympischem Komitee etc.
weiter zur ordentlichen Gerichtsbarkeit.
Unter dem Titel „Der deutsche Zivilpro-
zess – alternativlos?“ stellte Christian
Tombrink, Richter im III. Senat des BGH,
im Rahmen seines Vortrags „Das 141 Jah-
re alte „Ehepaar“, die Zivilprozessord-
nung von 1877 und den mit ihr lebens-
verbundenen deutschen Zivilprozess“ vor
(s. Tombrink, IWRZ 6/2018, 275 ff. – in
diesem Heft). Er wies auf die stark gesun-
kenen Eingangszahlen der Verfahren vor
den ordentlichen Gerichten hin. Dies sei
aber keineswegs eine Folge einer Ver-
drängung der staatlichen Gerichtsbarkeit
durch alternative Konfliktlösungsmodel-
le, sondern habe andere Ursachen. Er
kam schließlich zu dem Ergebnis, dass
die staatliche Ziviljustiz auch im Jahr 2018
„keine Konkurrenz“ zu fürchten braucht.
Bemerkenswert war auch der sich an-
schließende Vortrag von Floris Bakels, se-
nior rechter bei der Rechtbank Amster-
dam. Bakels hat eine lange Karriere beim
Hoge Raad hinter sich, erst von 1997 bis

2002 als Generalanwalt, dann als Richter.
In der Zeit von 2012 bis 2017 war er Vize-
präsident des höchsten niederländischen
Gerichts. Im Jahr 2017 wechselte er auf
eigenen Wunsch wieder in die Tatsachen-
instanz zur Rechtbank Amsterdam, weil
er noch einmal „zurück an die Basis“ woll-
te. Während Tombrink das Thema statis-
tisch, historisch und auch ein wenig phi-
losophisch anging, gab Bakels eine – für
einen Richter in den Niederlanden – sehr
deutliche Einschätzung zur aktuellen Si-
tuation der ordentlichen Gerichtsbarkeit
in den Niederlanden, auch und insbeson-
dere zu den in den Niederlanden sehr
aktuellen Themen wie der Finanzierung
der Gerichte und dem missglückten Pro-
jekt zur Digitalisierung der Prozessfüh-
rung. Einig waren sich beide Richter al-
lerdings darin, dass die ordentliche Ge-
richtsbarkeit ihren – verfassungsrechtlich
verankerten – Aufgaben nur nachkom-
men kann, wenn sie finanziell und per-
sonell ordentlich ausgestattet wird.
Bakels beeindruckte vor allen Dingen
auch mit einem sehr persönlichen und
offenen Eingangsstatement. Bakels,
geboren 1949, ist Sohn des nieder-
ländischen Widerstandskämpfers Floris
Bakels, der in 1942 verhaftet wurde und
bis zu seiner Befreiung 1945 durch die
Alliierten als Lagerhäftling in verschiede-
nen deutschen Konzentrationslagern ein-
gesessen hat. Offen bekannte Sohn Bakels
unter Bezugnahme auf seine persönliche
Geschichte und seinen Vater, dass er lan-
ge darüber habe nachdenken müssen, ob
er auf einer Konferenz deutscher und nie-
derländischer Juristen sprechen wolle. Er
habe sich dann aber doch dazu entschlos-
sen und sei froh, dass er es getan habe.
Die Teilnehmer des Symposiums, ins-
besondere die jüngeren Kolleginnen und
Kollegen, waren sehr beeindruckt von
dieser persönlichen Geschichte. Dies
unterstreicht die Bedeutung der nieder-
ländisch-deutschen Rechtsanwaltssym-
posien für die Begegnung und den Aus-
tausch deutscher und niederländischer
Juristen, auch noch im Jahre 2018.
Nach einer kleinen Stärkung der Referen-
ten und der Teilnehmer beim Lunch mit
Ausblick über das Hager Parlament und
den Amtssitz des Ministerpräsidenten
übernahmen die Schiedsrichter und wehr-
ten sich i. R. e. sehr gelungenen, lebendi-
gen Duopräsentation sogleich gegen die
schlagwortartige Behauptung im Titel des
ersten Nachmittagsblocks: „Schiedsgerich-
te – verschlungen, teuer, undurchsichtig?“
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Die Sprecher, Susanne Gropp-Stadler,
Lead Counsel Litigation bei der SIEMENS
AG in München, und Marnix Leijten,
Rechtsanwalt bei De Brauw Blackstone
Westbroek, Amsterdam, beide auch in
herausragenden Stellungen als Kommis-
sionsmitglied bzw. als Vizepräsident und
Schiedsrichter eng mit dem Internationa-
len Schiedsgerichtshof (ICC) verbunden,
lieferten einen spannenden und praxis-
nahen Überblick über die Vorteile von
Schiedsgerichten und Schiedsgerichts-
verfahren. Gropp-Stadler näherte sich der
Sache aus dem Blickwinkel einer Pro-
zesspartei, die sich dem Risiko sehr gro-
ßer und komplexer Verfahren mit Betei-
ligten in verschiedenen Ländern und
häufig in weniger entwickelten Jurisdik-
tionen ausgesetzt sieht. Aus ihrer Sicht
sind Schiedsgerichte in derartigen Situa-
tionen konkurrenzlos als Mittel der Kon-
fliktlösung. Leijten setzte sich insbeson-
dere auch mit Bedenken gegen interna-
tionale Schiedsverfahren auseinander. Er
ging in seinem Teil des Vortrags auch
konkret auf die Aussagen der beiden
Richter, Tombrink und Bakels, zur Attrak-
tivität der ordentlichen Gerichtsbarkeit
ein, und wusste dies aus seinem Blick-
winkel als Prozessanwalt an einigen Stel-
len deutliche zu konterkarieren.

Mediatoren mr. Bart Nervoort und VorsRiLG
Dr. Kathrin Höcherl

Anschließend übernahmen die Media-
toren das Ruder. Als Pilotprojekt am LG
Osnabrück im Oktober 2005 gestartet, ist
die Mediation am LG Osnabrück inzwi-
schen eine Institution. Das merkte man
auch der sehr erfahrenen Mediatorin,
VorsRiLG Dr. Kathrin Höcherl, an, die im
Rahmen ihres Vortrags auf die Praxis
und den Ablauf der gerichtlichen Media-
tion in Deutschland einging. Ihr nieder-
ländischer Mitstreiter, mr. Bart Nervoort,
stellte dem die außergerichtliche Media-
tion aus niederländischer Sicht gegen-
über. Neervoort, der nach 30 Jahren An-
waltschaft vor einigen Jahren seine Toga
an den Nagel gehängt hat und jetzt nur

noch Wirtschaftsmediationen über-
nimmt, machte in seinem lebendigen
Vortrag sehr deutlich, dass es bei Media-
tion um gutes Zuhören, Empathie, Ver-
trauen und vor allem darum geht, zwi-
schen Standpunkt (standpunt) und (ei-
gentlichem) Interesse (belang) zu unter-
scheiden. Einig waren beide Referenten
sich darüber, dass den Parteien in vielen
Fällen mit Mediation schnell und prak-
tisch geholfen werden kann, dass es aber
häufig nicht einfach sei, gerade die
Rechtsanwälte der Parteien von den Vor-
zügen der Mediation zu überzeugen.
Unter der Überschrift „Vor Gericht und
auf hoher See ist man in Gottes Hand“
kamen i. R. d. Abschlussdiskussion,
moderiert von Rechtsanwältin Regine
Nuckel (DNRV), nochmals alle Seiten zu
Wort und hatten die Teilnehmer Gele-
genheit Fragen an die Referenten zu stel-
len. Mit dem Schlusswort von Dr. Lutz-
Peter Gollnisch (DAV, ARGE IWR) wurde
der inhaltliche Teil abgeschlossen. Das
nicht ganz überraschende Fazit: Zivil-
gerichtsbarkeit, Schiedsgerichtsbarkeit
und Mediation stehen sowohl in den
Niederlanden als auch in Deutschland
gleichberechtigt nebeneinander.
Das Symposium wurde traditionsgemäß
mit Aperitif und Diner im klassischen
Ambiente des Spanischen Hofes, der
ehemaligen Residenz der spanischen
Botschafter am niederländischen Hof,
abgeschlossen. Das Abendprogramm bot
eine hervorragende Gelegenheit zur
deutsch-niederländischen Begegnung,
zur Fortsetzung der fachlichen Diskussi-
on und natürlich auch zu einem schönen
Abend in festlichem Ambiente.
Die Präsentationen sind auf der Webseite
der DNRV (http://www.dnrv.net/) einge-
stellt und können dort abgerufen werden.
Die Deutsch-Niederländischen Rechtsan-
waltssymposien werden von der Deutsch-
Niederländischen Rechtsanwaltsvereini-
gung e. V. und der ARGE Wirtschaftsrecht
im DAV organisiert. Die Symposien sind
das größte deutsch-niederländische Fo-
rum, in dem sich die anwaltliche Praxis
grenzüberschreitend begegnet und aus-
tauscht. Das nächste Symposium wird vo-
raussichtlich 2020 stattfinden, dieses Mal
wieder in Deutschland.

Ute Acker
ist Partnerin bei HELEX Advocaten & Rechts-
anwälte, Rotterdam.

Regine Nuckel
ist Partnerin bei Beiten Burkhardt, Düsseldorf.

Christian Tombrink
Der deutsche Zivilprozess
– „alternativlos“?
1. Vorbemerkung

Man kann manchmal den Ein-
druck haben als gehöre es zur
„deutschen Seele“, dass man

mit Skepsis auf die Gegenwart und mit
Bangen in die Zukunft blickt. In den
Überbleibseln des alten Preußen – Berlin
und Brandenburg – ist es ein höchstes
Lob, wenn gesagt wird: „Da kann man
nicht meckern!“ Aber, wie heißt es so
schön: „Gemeckert wird immer.“ Teils zu
Recht, teils zu Unrecht. So verhält es sich
auch mit dem deutschen Zivilprozess.
Entweder gibt es zu viele Prozesse oder
zu wenige. Entweder sind sie zu langwie-
rig oder es wird „(zu) kurzer Prozess“
gemacht. Der Zivilprozess ist entweder –
aus Sicht der Parteien – zu teuer oder –
aus Anwaltssicht – finanziell nicht ein-
träglich genug. Welche Kritik ist berech-
tigt und welche nicht? Ist der deutsche
Zivilprozess „alternativlos“? – Gemein-
sam mit Ihnen möchte ich ein 141 Jahre
altes „Ehepaar“ betrachten: die Zivilpro-
zessordnung von 1877 und den mit ihr in
Lebensgemeinschaft verbundenen deut-
schen Zivilprozess.

2. Statistisches
a) Eingangszahlen
Richtig ist, dass die Eingangszahlen für
Zivilprozesse in erster und zweiter In-
stanz seit einigen Jahren deutlich sinken:

Jahr Eingänge
AG

Eingän-
ge LG II.
Instanz

Eingän-
ge LG
I. Instanz

Eingän-
ge OLG
II. In-
stanz

1995 1.751.448 98.217 418.807 64.269

1996 1.686.960 101.394 422.995 66.696

1997 1.686.844 102.238 422.407 69.333

1998 1.584.120 100.591 404.496 69.600

1999 1.496.122 96.494 382.881 66.867

2000 1.452.245 93.687 415.036 63.749

2001 1.421.404 88.450 402.682 63.781

2002 1.443.584 75.134 412.924 56.645

2003 1.500.905 70.742 426.829 56.793

2004 1.498.767 70.790 439.974 57.126

2005 1.400.724 66.835 424.525 57.876

2006 1.314.738 63.694 381.014 57.242

2007 1.263.012 60.560 373.331 54.516

2008 1.272.658 61.346 366.267 53.477
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Jahr Eingänge
AG

Eingän-
ge LG II.
Instanz

Eingän-
ge LG
I. Instanz

Eingän-
ge OLG
II. In-
stanz

2009 1.243.951 59.794 368.692 53.154

2010 1.213.093 60.179 372.150 53.042

2011 1.199.758 59.677 372.605 52.877

2012 1.150.663 57.482 355.623 52.560

2013 1.138.419 55.374 358.792 51.363

2014 1.107.028 54.981 332.044 49.444

2015 1.093.454 52.742 330.035 48.656

2016 986.139 49.198 321.996 49.953

Die Eingangszahlen in erster Instanz bei
den Amtsgerichten sind von 1995 bis
2016 nahezu kontinuierlich um ins-
gesamt mehr als 43% zurückgegangen.
Bei den Landgerichten ist der Rückgang
der Eingangszahlen in erster Instanz erst
seit 2006 zu beobachten und seitdem
mit gut 24% geringer ausgefallen. Die
Berufungen gegen amtsgerichtliche Zivil-
urteile sind noch stärker zurückgegangen
als die Eingangszahlen bei den Amts-
gerichten, nämlich um rd. 50%. Eben-
falls gesunken ist die Zahl der Berufun-
gen gegen landgerichtliche Urteile, aller-
dings nur um rd. 23%, also etwa in glei-
cher Höhe wie die Eingänge bei den
Landgerichten in erster Instanz.
Besonderes gilt für den BGH: Hier sind die
Eingänge an Nichtzulassungsbeschwer-
den (die Nichtzulassungsbeschwerde in
Zivilsachen, § 544 ZPO n. F., gibt es erst
seit dem 1.1.2002, wegen der Übergangs-
regelung in § 26 Nr. 7 EGZPO ist für die
Zahl der jährlich eingehenden Nichtzulas-
sungsbeschwerden erstmals das Jahr
2003 aussagekräftig, weshalb die folgen-
den Zahlenreihen erst 2003 einsetzen) –
insb. infolge der Änderung des § 522 ZPO
am 27.10.2011 (Gesetz zur Änderung
des § 522 der Zivilprozessordnung v.
21.10.2011, BGBl. I, S. 2082) – deutlich
angestiegen (zuletzt, 2017, verglichen
mit 2003 um rd. 14,5%, verglichen mit
2011 sogar um 40,4%), währenddessen
die Zahl der von den Berufungsgerichten
zugelassenen Revisionen insgesamt
rückläufig ist (die folgenden Zahlen sind
auf der Internetseite des BGH abrufbar):

Jahr Nichtzulas-
sungsbe-
schwerden

vom Berufungs-
gericht
zugelassene
Revisionen

2003 3.046 842

2004 2.746 887

2005 2.530 703

Jahr Nichtzulas-
sungsbe-
schwerden

vom Berufungs-
gericht
zugelassene
Revisionen

2006 2.619 700

2007 2.608 796

2008 2.470 760

2009 2.361 831

2010 2.350 829

2011 2.483 874

2012 3.501 737

2013 3.633 715

2014 3.382 776

2015 3.647 731

2016 3.866 679

2017 3.486 641

Lenkt man den Blick weiter zurück in die
Geschichte, so verliert dieses Bild aller-
dings ein Stück von seiner „Dramatik“:
Die „Zivilprozessrate“ – also die Anzahl
der jährlichen Zivilprozesse auf 100 Ein-
wohner (s. hierzu und zum Folgenden
Rottleuthner, in: Höland/Meller-Hannich,
Nichts zu klagen? Der Rückgang der
Klageeingangszahlen in der Justiz, 2016,
S. 100 ff., 101; vgl. auch Adolphsen,
BRAK-Mitteilungen 2017, 147) – hatte in
Deutschland 1918 1,0 betragen, Anfang
der zwanziger Jahre zwischen 2,5 und 3,0
und in der zweiten Hälfte der zwanziger
Jahre sowie Anfang der dreißiger Jahre
zwischen 6,5 und 8,0. Das „Allzeit-Hoch“
wurde 1931 mit mehr als 8,0 erreicht. In
der Bundesrepublik Deutschland, also ab
1949, setzte die Zivilprozessrate bei 3,0
ein, sank dann in den fünfziger Jahren auf
2,0, verblieb dort bis in die siebziger Jahre,
um danach wieder bis über 3,0 zu steigen.
Zwischen 1980 und 2000 schwankte sie
um 3,0. Seitdem ist sie auf unter 2,0 ge-
sunken. Dies zeigt: Es gibt – relativ zur
Bevölkerungszahl betrachtet – immer
noch deutlich mehr Zivilprozesse als 1918
und etwa so viele wie in der Zeit vonMitte
der fünfziger bis Anfang der siebziger Jah-
re. EU-weit liegt Deutschland damit im
unteren Mittelfeld, die Niederlande ha-
ben übrigens eine noch deutlich niedrige-
re Rate (unter 1,0, s. EU-Justizbarometer
2018, S. 10; Number of incoming civil and
commercial litigious cases).

b) Verfahrensdauer
Die Verfahrensdauer von Zivilprozessen
in Deutschland ist seit 1995 relativ stabil
geblieben und in letzter Zeit geringfügig
angestiegen (für Amtsgerichte: durch-

schnittlich 4-5 Monate, 2016: 4,9 Mona-
te; für Landgerichte I. Instanz: durch-
schnittlich 7-8 Monate, 2016: 9,8 Mona-
te; Landgerichte II. Instanz: durchschnitt-
lich 5-6 Monate, 2016: 6,7 Monate;
Oberlandesgerichte: durchschnittlich
9 Monate, 2016: 9,4 Monate). EU-weit
betrachtet liegt Deutschland damit (für
die Dauer des Zivilprozesses in erster
Instanz) im Mittelfeld (knapp 200 Tage),
deutlich besser als Spanien und Portugal
(jeweils etwas unter 300 Tage), Frank-
reich (rd. 350 Tage) und Italien (rd.
500 Tage), allerdings erheblich schlech-
ter als die Niederlande (etwas mehr als
100 Tage) (s. EU-Justizbarometer 2018,
S. 11; Time needed to resolve litigious
civil and commercial cases).

3. Ursachen und Diskussion
Die Entwicklung der Eingangszahlen hat
in Deutschland eine lebhafte Diskussion
entfacht. Befindet sich der deutsche Zivil-
prozess im Niedergang? Ist er überhaupt
noch zeitgemäß? Laufen der Ziviljustiz
die „Kunden“ weg? (S. dazu etwa die Bei-
träge bei Höland/Meller-Hannich, a.a.O.)
Schlägt man eines der neueren Hefte der
NJW – Heft 34/2018 v. 16.8.2018 – auf, so
stößt man auf vier Beiträge zum Thema
„Zustand der Ziviljustiz“ (in Deutschland):
Die Präsidentin des BGH äußert Gedanken
zur „Erschöpfte(n) Justiz!?“ (Limperg,
NJW-aktuell 34/2018, Editorial, S. 3), ein
Hochschullehrer befasst sich in einem
Interview mit der Frage, ob der deut-
sche Zivilprozess noch „zeitgemäß“ sei
(Wolf, NJW-aktuell 34/2018, S. 12-13), der
Geschäftsführer des Deutschen Richterbun-
des sieht Anlass für eine eingehende
wissenschaftliche Analyse (Rebehn,
NJW-aktuell 34/2018, S. 16) und der
Präsident des LG Darmstadt plädiert
für den „Zivilprozess 4.0“ (Köbler,
NJW-aktuell 34/2018, S. 17).
Die Ursachen für den Rückgang der Ein-
gangszahlen sind unklar und bedürfen
noch eingehender Erforschung (Höland/
Meller-Hannich, in: Höland/Meller-
Hannich, a. a. O., S. 11 ff., 12 f.; Rebehn,
a. a. O.; Rottleuthner, a. a. O., S. 103 ff.;
Adolphsen, a. a. O., S. 147 f.). Diskutiert
wird Vieles:

• sinkendes Vertrauen in die (Zivil-)
Justiz (in den Niederlanden werden
die Urteile der Justiz deutlich „gerech-
ter“ empfunden als in Deutschland; s.
dazu Schubert, in: Höland/Meller-

276 | IWRZ-Magazin IWRZ 6/2018



Hannich, a. a. O., S. 21 ff., 27 ff., 29;
Rottleuthner, a. a. O., S. 112; düsterer:
Limperg, a. a. O.);

• speziell: Unzufriedenheit mit der
Verfahrensdauer (s. dazu etwa Hirtz,
in: Höland/Meller-Hannich, a. a. O.,
S. 123 ff., 125 ff.) und einer „rückstän-
digen“ Arbeitsweise (s. dazu Köbler,
a. a. O.);

• demographische Entwicklung (ableh-
nend: Rottleuthner, a. a. O., S. 104 f.);

• wirtschaftliche Situation (Auftrags-
lage, Arbeitslosenquote, Zahl der In-
solvenzverfahren usw.; s. dazu
Rottleuthner, a. a. O., S. 106 f.);

• zu hohe Kosten(risiken) (s. dazu
Nöhre, in: Höland/Meller-Hannich,
a. a. O., S. 34 ff., 39);

• die stärkere Filterwirkung einer zuneh-
mend spezialisierten Rechtsanwalt-
schaft (Adolphsen, a. a. O., S. 148);

• einzelne Gesetzesmaßnahmen (z. B.
die Einführung und Ausweitung des
Verbraucherinsolvenzverfahrens mit
Restschuldbefreiung, die es für Gläu-
biger weniger attraktiv gemacht hat,
für ihre Forderungen einen gericht-
lichen Titel zu erstreiten).

Plausibel erscheint ein gewisser – nicht
stetiger – Zusammenhang mit der wirt-
schaftlichen Lage. In wirtschaftlich guten
Zeiten wird wohl weniger vor den Zivilge-
richten geklagt als in wirtschaftlich
schlechten Zeiten. Wenn der Schuldner
„klamm“ ist und über kein Potenzial für
weitere Geschäfte mit dem Gläubiger ver-
fügt, wird er mehr als sonst geneigt sein,
die Zahlung zu verweigern, und es muss
vor Gericht ein Titel erstritten werden. Die
recht hohen „Prozesszinsen“ machen ei-
nen „Prozesskredit“ allerdingsmittlerweile
ziemlich teuer und damit auch unattraktiv.
Die Ursache in „gesamtgesellschaftlichen
Entwicklungen“ zu suchen, ist problema-
tisch und ziemlich „spekulativ“. Die Zu-
nahme der Zivilprozesse in den siebziger
und achtziger Jahren hatte die seinerzeiti-
ge Diskussion über die „Verrechtlichung
der Gesellschaft“ mitbefeuert. Es wurde
beklagt, dass Menschen ihre Beziehungen
zueinander und Konflikte miteinander
nicht mehr „außerrechtlich“, sondern
„juristisch“ in Gerichtsprozessen gestalten
und austragen. Jürgen Habermas sah in sei-
ner „Theorie des kommunikativen Han-
delns“ (1981) die (idyllische) „soziale Le-
benswelt“ von einer „Kolonialisierung“
durch das (Rechts-)„System“ bedroht.
„Verrechtlichung und Entsolidarisierung“

war ein häufiger gebrauchtes Schlagwort.
Mit anderen Worten: Viele Zivilprozesse
galten als ein Zeichen für den Niedergang
der Gesellschaft. Wäre dann ein Rückgang
der Zivilprozesszahlen aber ein Zeichen
für eine „Erholung“, für einen inneren
„Aufschwung“ der Gesellschaft? –Darüber
lässt sich trefflich streiten!

4. Der Zivilprozess im
Wettbewerb mit
Schlichtungsverfahren und
Schiedsgerichtsbarkeit
Immer wieder trifft man auf die Ein-
schätzung, der (deutsche) Zivilprozess
werde durch Schlichtungsverfahren und
Schiedsgerichte – als attraktivere Alter-
nativen der Streitbeilegung – verdrängt
(s. z. B. Hoffmann, SchiedsVZ 2010, 96,
100; Gross, NJW 2014, 3140, 3143 f.;
Schmidt, RdA 2015, 260, 261; Gaier, NJW
2016, 1367; vgl. auch Adolphsen, a. a. O.,
S. 147). Dies trifft nach den vorliegenden
Erkenntnissen aber nicht zu und wäre
i. Ü. auch überhaupt kein Anlass zur
Sorge (s. hierzu und zum Folgenden:
Tombrink, BRAK-Mitteilungen 2017, 152 ff.):

a) Streitbeilegung und Konfliktlösung
Soziologisch betrachtet ist die Austra-
gung von Zivilrechtsstreitigkeiten vor
dem staatlichen Gericht eine von mehre-
ren Alternativen, die den streitführenden
Parteien für ihre Konfliktlösung zur Ver-
fügung stehen. Das Spektrum der Streit-
beilegung reicht von einem persönlichen
Gespräch über einen direkten Schrift-
wechsel der Parteien, dann über die Ein-
schaltung Dritter bis hin zu Rechtskundi-
gen und professionellen Rechtsberatern,
sodann über die Anrufung von Schlich-
tungsstellen und über die Befassung von
Schiedsgerichten bis zu einer Klage vor
dem staatlichen Gericht.
Man kann diese Möglichkeiten in eine
Reihenfolge stellen, die auf den Grad der
„Mediatisierung“ und „Verrechtlichung“
des Konflikts abstellt. Sie beginnt bei der
unmittelbaren, persönlichen Streitaustra-
gung zwischen den Konfliktparteien, die
ohne einen Bezug auf Rechtsnormen
stattfindet, und endet mit der Anrufung
des staatlichen Gerichts, wo professionel-
le Dritte nach Maßgabe von Rechtsnor-
men den Streit vortragen und verbindlich
entscheiden. Das unterschiedliche Maß
der „Verrechtlichung“ und „Professionali-
sierung“ der Konfliktlösung ist regelmäßig
mit einem unterschiedlichen Maß an Au-

tonomie und Entfremdung verknüpft. Ei-
ne persönliche, womöglich mündliche,
Streitbeilegung unmittelbar zwischen den
Konfliktparteien wird eher als eine „auto-
nome“, allein von ihnen selbst abhängige
und gestaltete Verfahrensweise angese-
hen werden, wohingegen die Konfliktaus-
tragung vor dem staatlichen Gericht, un-
ter Beauftragung von Rechtsanwälten,
eher als eine fremdbestimmte Verfah-
rensweise gewertet wird.

b) Kriterien für die Wahl des
Streitbeilegungsverfahrens
Unter den verschiedenen Möglichkeiten
der Streitbeilegung haben die Beteiligten
die freieWahl. Die Verfassung der Bundes-
republik Deutschland, das Grundgesetz,
versteht unter der „Rechtsprechung“ zwar
allein die Tätigkeit der staatlichen Gerichte
(insb. in Art. 1 Abs. 3, 19 Abs. 4, 20 Abs. 2
und 3, 92 ff., 101 Abs. 1 Satz 2, 103 Abs. 1
GG; s. Seiters, Schiedsgerichtsbarkeit im
Spannungsfeld zwischen Privatautonomie
und staatlicher Kontrolle, Juristische Stu-
diengesellschaft Karlsruhe, Jahresband
2014, S. 93; s. a. Steiner, SchiedsVZ 2013,
15, 16). Das Auslegungsmonopol der Ge-
richte, das unbeschränkte richterliche Prü-
fungsrecht für Gesetze nach Art. 100 GG
und das Vorlagerecht nach Art. 267 AEUV
kommen allein der staatlichen Justiz zu
(Schmidt, a. a. O.). D. h. aber nicht, dass
Schlichtungsstellen oder Schiedsgerichte
von Verfassungs wegen unzulässig wären
(s. Gaier, a. a. O., S. 1368). Die Schieds-
gerichtsbarkeit findet als Ausfluss einer
auch verfahrensrechtlich verstandenen
Privatautonomie der Beteiligten eine trag-
fähige Grundlage in Art. 2 Abs. 1 GG
(Steiner, a. a. O.; Seiters, a. a. O., S. 94). Die
staatliche Justizgewährleistungspflicht be-
gründet also kein staatliches Streitbeile-
gungsmonopol.
Wesentliche Kriterien für die Auswahl
des Streitbeilegungsverfahrens sind:

• die Kosten
• die (Meidung der) Öffentlichkeit
• die (schnelle) Erlangung eines Voll-

streckungstitels
• die (persönliche oder Geschäfts-)Be-

ziehung zwischen den Parteien
• die besondere Fachkunde des Streit-

entscheiders
• möglicherweise auch: der „Prestige-

wert“

Für die Wahl informeller Streitbeilegungs-
verfahren (persönliches Gespräch oder
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direkter Schriftwechsel zwischen den Par-
teien) oder eines Schlichtungsverfahrens
sprechen folgende Aspekte: Es werden
keine oder äußerst geringe Kosten ver-
ursacht (s. dazu Nöhre, a. a. O., S. 39), die
„Privatheit“ des Konflikts (keine Öffent-
lichkeit) wird gewahrt und die Beziehung
zwischen den Parteien wird geschont (al-
so nicht durch einen „Rechtsstreit“ belas-
tet). Für das schiedsgerichtliche Verfah-
ren spielen die beiden letztgenannten Ge-
sichtspunkte ebenfalls eine Rolle. Hinzu
kommen auch ein gewisser Prestigewert
dieser Verfahrensart und die Hoffnung
auf besondere Fachkunde oder „Qualität“
der ausgewählten Schiedsrichter (vgl. zu
Letzterem etwa Schmidt, a. a. O.; Gross,
a. a. O., S. 3143). Freilich können die Kos-
ten hier recht hoch ausfallen (Gross,
a. a. O., meint denn auch, es seien die
„vermögenden Parteien“, die auf das
schiedsgerichtliche Verfahren auswei-
chen; ähnl. Schmidt, a. a. O.). Auch kann
die Unbefangenheit der Schiedsrichter
problematisch sein (Steiner, a. a. O., S. 17;
s. a. Seiters, a. a. O., S. 104). Informelle
oder Schlichtungsverfahren führen typi-
scherweise gar nicht und Schiedsgerichts-
verfahren nicht ohne weiteres zu einem
durchsetzbaren Vollstreckungstitel.
Der staatliche Richter ist schlicht „neutral“.
Er erhält kein Entgelt von den Parteien, und
ihm ist der Ausgang des Rechtsstreits
grundsätzlich „egal“. Der Zivilprozess vor
dem staatlichen Gericht verursacht freilich
nicht unerhebliche Kosten (was Parteien
vor allem bei geringen Streitwerten davon
abhält, das staatliche Zivilgericht anzuru-
fen; s. etwa Gaier, a. a. O., S. 1368; Wolf,
a. a. O., S. 13; Adolphsen, a. a. O., S. 149), er
bringt den Streit in das Licht der Öffentlich-
keit, er kannden Fortbestandder (persönli-
chen oder Geschäfts-)Beziehung zwischen
den Parteien in Gefahr bringen. Anderer-
seits führt er zu einemzwangsweise durch-
setzbaren Titel und hat auch für die Durch-
führung von Beweisaufnahmen Zwangs-
mittel zur Verfügung, die einer Schlich-
tungsstelle oder einem Schiedsgericht
nicht zur Seite stehen (Seiters, a. a. O.,
S. 105 f.). Jede Konfliktpartei wird also ab-
wägen, welches Gewicht sie welchem die-
ser Kriterien im konkreten Fall zumessen
will, und sich hiernach für eine Verfahrens-
art der Streitbeilegung entscheiden, die ihr
konkret „ambesten passt“.

c) „Verdrängung“ der staatlichen Justiz?
Der Rückgang der Zivilprozesszahlen
kann indes nicht mit einer „Flucht“ in das

Schlichtungsverfahren oder in die
Schiedsgerichtsbarkeit erklärt werden
(s. etwa Höland/Meller-Hannich, a. a. O.,
S. 13; Schubert, a. a. O., S. 30; Adolphsen,
a. a. O., S. 148 f.). Schiedsgerichtliche Ver-
fahren sollen im nationalen Bereich nur
einen Anteil von weniger als 1% aus-
machen (Seiters, a. a. O., S. 106; nach
Gaier, a. a. O., S. 1367 Fußn. 5 weist die
Statistik der DIS für 2014 nur 147 Verfah-
ren und für 2015 nur 140 Schiedsverfah-
ren aus). Auch für den internationalen
Bereich sind die absoluten Zahlen im
Vergleich zu den Zahlen der nationalen
Gerichtsverfahren unbedeutend (s. hier-
zu Hoffmann, a. a. O., S. 101). Auch wenn
Schlichtungsverfahren – etwa im Bereich
des Öffentlichen Nahverkehrs, der Arzt-
haftung oder der Versicherungswirtschaft
– zunehmen, ist ihr quantitativer Umfang
im Vergleich zur Anzahl der Zivilprozesse
(noch) gering (s. dazu die Zahlenangaben
bei: Höland/Meller-Hannich, a. a. O., S. 13;
Schubert, a. a. O., S. 30; Kols, in: Höland/
Meller-Hannich, a. a. O., S. 89 ff., 90, 92).
Auch, dass „großformatige komplexe
Streitverfahren“ in erheblicher Zahl von
der staatlichen Justiz zur Schiedsgerichts-
barkeit „abgewandert“ sind, lässt sich
empirisch nicht belegen. Wo geringe Fall-
zahlen beklagt werden (z. B. beim Unter-
nehmenskauf; s. Gaier, a. a. O., S. 1369 f.),
dürfte es sich um Bereiche handeln, in
denen das staatliche Gericht schon seit
ehedem – insb. auch wegen der Öffent-
lichkeit seines Verfahrens – gemieden
und das Schiedsgericht eingeschaltet
worden ist (so etwa auch bei Streitigkei-
ten im internationalen Wirtschaftsver-
kehr, Hoffmann, a. a. O., S. 101).

d) Fazit: Freie Alternativenauswahl und
Primat der staatlichen (Zivil-)Justiz
Mögen also die Beteiligten weiterhin die
Streitbeilegungsart wählen, die sie für
den konkreten Fall als – zunächst – am
besten passend und geeignet empfinden.
Die staatliche Ziviljustiz braucht keine
„Konkurrenz“ zu fürchten. Genug Fälle
hat sie weiterhin, „ausgetrocknet“ wird
sie – noch lange – nicht. Und gebraucht
wird sie immer. Der Rechtsstaat des
Grundgesetzes und das staatliche Ge-
waltmonopol messen den staatlichen Ge-
richten einen Primat zu, der sie von an-
deren Einrichtungen der Konfliktbeile-
gung deutlich abgrenzt und gewisserma-
ßen „auf Abstand“ hält. Ohne einen Akt
des staatlichen Gerichts findet keine
zwangsweise Vollstreckung statt (schon

deshalb, weil das Zwangsmonopol beim
Staat liegt; s. Gaier, a. a. O., S. 1370, 1371),
und das Verfahren vor dem Schieds-
gericht sowie der Spruch des Schieds-
gerichts selbst unterliegen – freilich: in
abgeschwächter Intensität (s. dazu
Steiner, a. a. O., S. 16 ff.; Seiters, a. a. O.,
S. 96 ff.; Schmidt, a. a. O., S. 262) – der
Kontrolle durch die staatlichen Gerichte
(§§ 1062 ff. ZPO). Staatliche Justiz bleibt
allein die rechtsstaatlich garantierte Insti-
tution der Justizgewähr; Schlichtung und
Schiedsgerichtsbarkeit „flankieren“ sie
hierbei nur (Gaier, a. a. O., S. 1371).
Wenn die Streitbeilegung konsensual oh-
ne Beteiligung der Zivilgerichte gelingt,
sei es völlig informell (interessant sind
insoweit auch die Konfliktlösungsange-
bote im Onlinehandel; s. dazu Adolphsen,
a. a. O., S. 149 f.), in einem Schlichtungs-
verfahren (etwa im Zusammenhang mit
den neu eingeführten Verbraucher-
schlichtungsstellen; s. dazu Adolphsen,
a. a. O., S. 149) oder vor dem Schieds-
gericht – umso besser. Dann ist die Zivil-
gerichtsbarkeit gewissermaßen nur eine
„fleet in being“, eine „Kriegsflotte“ im
„Wartestand“ (Tombrink, a. a. O., S. 156).
Sie ist da und steht („im Hintergrund“)
jederzeit für den Einsatz zur Verfügung.
Wird sie angerufen, so verwandelt sie
sich gleichsam in eine „fleet in action“,
eine „Kriegsflotte“ im „Gefecht“, die eine
eigene verbindliche Streitentscheidung
trifft, wenn und soweit eine einvernehm-
liche Konfliktlösung nicht zu Stande
kommt. Insofern ist der Zivilprozess „al-
ternativlos“, wenngleich es fraglos „Alter-
nativen“ zu ihm gibt.

5. Zivilprozess – quo vadis?
Diskussion über eine Reform
des zivilgerichtlichen
Verfahrens
Die 141 Jahre alten Eheleute – die Zivil-
prozessordnung von 1877 und der mit ihr
in treuer Lebensgemeinschaft verbunde-
ne deutsche Zivilprozess – sind natürlich
nicht mehr die Jüngsten. Sie haben ge-
meinsam schon manche Reformen erlebt
– regelmäßig übrigens mit dem Ziel, die
Zahl der Zivilprozesse zu verringern, die
Zivilgerichte zu entlasten und die Verfah-
ren schneller und kostengünstiger zu ge-
stalten. Reformdiskussionen sind dem
Ehepaar also keineswegs fremd.
Worin liegt der Reformbedarf heute? Die
durchschnittliche Verfahrensdauer ist im
Großen und Ganzen in Ordnung. Es
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könnte sicherlich hier und da schneller
gehen, aber es muss auch Zeit zum Nach-
denken bleiben – für die Anwälte und für
das Gericht. Denn die Verfahren werden
nicht einfacher. Umfangreiche Kapital-
anlagesachen, Gesellschaftsrechtsfälle,
Arzthaftungssachen und Versicherungs-
rechtsstreitigkeiten haben in den letzten
Jahren deutlich zugenommen (s. Schubert,
a. a. O., S. 24). „Schneller“ und „besser“
sind Maximen, die nicht immer Hand in
Hand gehen. Auf der anderen Seite sind
überlange Verfahren selten. Sie sind typi-
scherweise mit aufwändigen Sachverstän-
digengutachten verbunden und gehen ab
und zu auch auf „Prozesssabotage“ durch
eine Partei (oder sogar: beide Parteien)
zurück (Vielzahl von Rechtsbehelfen, Ab-
lehnungsgesuche, neue Gutachten usw.).
Auch die Förderung einer einvernehmli-
chen Streiterledigung durch das staatli-
che Gericht (§ 278 Abs. 1 ZPO) bedarf
wohl keiner Steigerung und Verbes-
serung. Die Vergleichsquoten sind hoch.
Es lohnt aber durchaus darüber nach-
zudenken, ob

• eine Verkürzung des Instanzenzugs
sinnvoll sein könnte (d.h. nicht, dass
der BGH sich mit Abschiebehaft,
Unterbringungs, Betreuungs- und
sonstigen einfach strukturierten Be-
schwerdesachen befassen sollte; hier
wäre eine – zulassungspflichtige –
Rechtsbeschwerde ausreichend);

• dem Zivilgericht effektivere Möglich-
keiten für eine straffere Prozessleitung
eingeräumt werden sollten (z. B. durch
Ausschlussfristen, eine generelle Un-
anfechtbarkeit von Zwischenentschei-
dungen, erweiterte Möglichkeiten für
eine abschließende Sachentscheidung
bei Säumnis einer Partei, die Zurech-
nung des Verschuldens von Kanzlei-
personal bei Fristversäumnissen nach
demMaßstab des § 278 BGB);

• verbunden mit einer besseren Verfah-
rensstrukturierung (mit zeitlichen, in-
haltlichen und ggf. auch Umfangsvor-
gaben; „Abschichten“ von Teilen des
Prozessstoffs – hierzu gehört auch ei-
ne Erweiterung der Möglichkeiten
zum Erlass eines Teilurteils);

• ob und inwiefern der (weitergehende)
Einsatz von EDV und Datenübertra-
gungstechnik angezeigt ist.

Bei letzterem – Stichwort „E-Justice“ oder
„Legal Tech“– heißt es aber auch: „Auf-
passen!“ Denn der Einsatz von EDV und

Datenübertragungstechnik muss ent-
gegen landläufiger Auffassung keines-
wegs immer entlastend und verein-
fachend wirken. Er kann auch gerade-
wegs das Gegenteil davon herbeiführen.
Nicht nur dann, wenn Computer streiken
oder die Software nicht so funktioniert
wie sie soll. Probleme gibt es auch dann,
wenn das Computerprogramm Entschei-
dungen „vorgibt“ (und sei es auch nur
i. S. e. „Vor-Urteils“; s. dazu Adolphsen,
a. a. O., S. 151) oder die persönliche An-
wesenheit der Beteiligten bei Gericht
durch ein E-Mail- oder Videotechnik-
Verfahren (für den Einsatz von „Video-
Massenger-Sitzungen“ Köbler, a. a. O.) er-
setzt wird. Letzteres mag „Ressourcen“
sparen, nimmt dem Gerichtsprozess aber
seinen („zeremoniellen“ und seinen) per-
sönlichen Charakter. Das direkte persön-
liche Gespräch unter Einbeziehung aller
Prozessbeteiligten, gerade auch der Par-
teien selbst, führt oft zur besseren –
überzeugungskräftigeren – Fallentschei-
dung („Law is not logic but experience“;
„The Life of the law has not been logic. It
has been experience.“, Oliver Wendell
Holmes Jr., zit. nach Wolf, a. a. O., S. 13).

6. Last but not least
Eines sollte nicht vergessen werden: Ein
gut geführter Zivilprozess benötigt gute

Richter – mit einer vernünftigen Besol-
dung (in Deutschland verdienen Berufs-
anfänger häufig weniger als ein durch-
schnittlicher Arbeitnehmer, und ggü. der
Bezahlung der außerhalb des Staats-
dienstes tätigen – guten – Juristen
bleibt die Richterbesoldung deutlich zu-
rück; s. dazu etwa auch Limperg, a. a. O.),
ordentlichen Räumen (viele Gebäude
und Büros sind ziemlich „schäbig“), an-
gemessener Sachmittelausstattung (mit
Zugriff auf Rechtsprechung, aktuelle
Kommentare und Gesetzestexte), quali-
fizierter Unterstützung durch nichtrich-
terliches Personal und mit etwas mehr
Zeit zum Nachdenken. Bei aller gerecht-
fertigten Diskussion um Schnelligkeit
und Effizienz dürfen Gerechtigkeit und
Würde nicht auf der Strecke bleiben.
Denn diese – Gerechtigkeit und Würde
– sind diejenigen Attribute, die einem
„guten“ Gericht von alters her zugeord-
net werden und an denen sich auch die
Gerichte unserer Tage messen lassen
müssen.

Christian Tombrink
ist Richter und Mitglied des III. Zivilsenats des
BGH und Vorsitzender des Vereins der Bun-
desrichter und Bundesanwälte beim Bundes-
gerichtshof e. V. Vortrag auf dem 9. Nieder-
ländisch-Deutschen Rechtsanwaltssymposi-
um am 14.9.2018 in Den Haag.

VERSCHIEDENES

Tätigkeitsbericht des GfA der Arbeitsgemeinschaft
Internationales Wirtschaftsrecht anlässlich der Mit-
gliederversammlung am 1.11.2018 in Berlin
Berichtszeitraum: 9.11.2017 bis 1.11.2018;
Vorsitzender des Geschäftsführenden
Ausschusses: RA Dr. Jan Curschmann;
weitere GfA-Mitglieder: Prof. Dr. Graf
von Westphalen, Dr. Malaika Ahlers,
Dr. Lutz-Peter Gollnisch, Adi Seffer,
Dr. Barbara Mayer, Tanja Pfitzner;
Entsandte: Dr. Astrid Auer-Reinsdorff,
Geschäftsführerin: Eva Schriever;
Mitglieder im September 2018: 521

Mitgliederzahlen
Vor einem Jahr per 1.11.2017 zählte die
Arbeitsgemeinschaft 538 Mitglieder, ak-
tuell im September 2018 sind es 521. Bei

der Mitgliederzahl gab es folglich im Be-
richtszeitraum einen leichten Rückgang.

Veranstaltungen
1. Die letzte Mitgliederversammlung
der Arbeitsgemeinschaft Internationales
Wirtschaftsrecht (ARGE IWR) fand am
9.11.2017 in Berlin statt. Nach Tätigkeits-
und Finanzbericht wurde der GfA entlas-
tet. Thomas Krümmel wurde erneut zum
Kassenprüfer gewählt.
2. Beim Deutschen Anwaltstag 2018 in
Mannheim, der unter dem zentralen
Motto „Fehlerkultur in der Anwaltschaft“
stand, führte die Arbeitsgemeinschaft
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am 8.5.2018 zwei viel beachtete Ver-
anstaltungen durch:
a) Die Arbeitsgemeinschaft veranstaltete
das traditionelle Luncheon mit einem
Vortrag zum Thema Menschenrechte.
Rechtsanwalt Prof. Dr. h. c. Wolfgang
Schomburg, Richter a. D. (ICTY, ICTR,
BGH), aus Berlin berichtete über seine
Arbeit an den UN-Kriegsverbrechertribu-
nalen im ehemaligen Jugoslawien und in
Ruanda.
b) Auf großes Interesse stieß die Ver-
anstaltung „Englisch als Vertragsspra-
che: Fallstricke und Fehlerquellen“
mit Prof. Dr. Stefan Vogenauer vom
Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte und Rechtsanwalt
Dr. Volker Triebel aus Düsseldorf. Auf
das von den Referenten verfasste, sehr
lesenswerte Buch gleichen Titels (er-
schienen bei C. H.Beck) sei hingewiesen.
Im Berichtszeitraum gab es außerdem
folgende Veranstaltungen:
3. Der 3. Internationale Wirtschafts-
rechtstag 2017 am 9. und 10.11.2017 in
Berlin war der erfolgreichste Internatio-
nale Wirtschaftsrechtstag (IWRT) bisher
mit dem höchsten Anmeldestand (rd. 100
Teilnehmer) und exzellenten Fachvorträ-
gen, u. a. zu den aktuellen Entwicklungen
in der Geldwäschebekämpfung, dem Da-
tenvertragsrecht, dem „Brexit“ und dem
Thema Sammelklagen. Der IWRT hat sich
inzwischen als qualitativ sehr hochwerti-
ge Fortbildungsveranstaltung fest etab-
liert, wie der weiter steigende Zuspruch
mit fast 120 Anmeldungen für den dies-
jährigen IWRT 2018 zeigt.
4. Am 16. und 17.3.2018 fand das 22.
Deutsch-französisches Seminar in
Verbindung mit dem 8. Europäischen
Handels- und Gesellschaftsrechtstags
in Aix-en-Provence statt.Dieses von der
ARGE IWR gemeinsammit der ARGE Han-
dels- und Gesellschaftsrecht sowie der
französischen ACE veranstaltete Seminar
war inhaltlich und auch in Bezug auf die
Anzahl der Teilnehmer ein großer Erfolg:
es nahmen rund 70 Kolleginnen und Kol-
legen teil, davon etwa 25 aus Deutsch-
land und 35 aus Frankreich, daneben
noch einige Besucher aus anderen Län-
dern (Österreich, Niederlande, Belgien,
Tschechien, Spanien, UK). Die Tagung be-
gann mit einer Begrüßung durch Claudia
Seibel als Vertreterin des DAV und den
Präsidenten der Anwaltskammer Aix. In-

haltlich ging es um aktuelle Neuregelun-
gen in Frankreich (Arbeitsrechtsreform
Macron und Schuldrechtsreform) und
Deutschland (Entgeltgleichheitsgesetz,
Werkvertragsrecht, Kartellrecht), um
Dieselgate (mit Christopher Rother von
der Kanzlei Hausfeld u. a.), um Startups
(u. a. mit Vertretern von Startups und
Acceleratoren) und um den Brexit (mit
Prof. Hellwig aus Deutschland, Jan Hoppe
aus London, Jean-Paul Hordies aus Brüs-
sel und Stephan Wernicke, dem Chef-
juristen des DIHK). Im kommenden Jahr
wird das Seminar turnusmäßig wieder in
Deutschland stattfinden (29./30.3.2019,
Freiburg im Breisgau).
5. Am 14.9.2018 veranstaltete die ARGE
IWR, zusammen mit der Deutsch-Nieder-
ländischen Rechtsanwaltsvereinigung
(DNRV) in Den Haag das 9. Niederlän-
disch-Deutsche Rechtsanwaltssym-
posium unter der Überschrift: „Konflikt-
lösung … viele Wege – ein Ziel!“ Die
knapp 90 Teilnehmer diskutierten im
herrlich gelegenen Museum Mauritshuis
die verschiedenen Wege einer Konfliktlö-
sung, vom Verfahren vor dem CAS, über
die ordentliche- und Schiedsgerichtsbar-
keit, bis hin zur außergerichtlichen sowie
gerichtsnahen Mediation (s. Acker/
Nuckel, IWRZ 6/2018, 274 f. – in diesem
Heft).
6. Am 17.10.2018 fand ein „Law – Made
in Germany“-Symposium in Hamburg
zum Thema „Schadenersatz im europäi-
schen Kontext“ mit Referenten aus USA,
UK, Finnland und Deutschland, exzellen-
ten Fachvorträgen und etwa 70 Teilneh-
mern statt.

Kooperation mit der ABA und
IPBA
Mit der US-amerikanischen ABA-Section
of International Law (ABA-SIL) besteht
eine bereits langjährige Kooperation. Ge-
genstand der Vereinbarung ist u. a., dass
Mitglieder der ARGE IWR zu vergünstig-
ten Konditionen an den Veranstaltungen
der ABA-SIL teilnehmen können. Die
Führung der ABA-SIL hat den DAV wis-
sen lassen, dass sie die Kooperation wei-
ter beleben möchte.
Parallel dazu werden derzeit mit der Inter
Pacific Bar Association (IPBA) Gespräche
über ein vergleichbares Abkommen ge-
führt. Es soll, sofern die Gespräche er-
folgreich sind, im April 2019 anlässlich
der IPBA-Jahreskonferenz in Singapur
unterzeichnet werden.

Berlin, im November 2018
gez. Dr. Jan Curschmann
Vorsitzender des Geschäftsführenden
Ausschusses der ARGE IWR

Dr. Jan Curschmann (Vorsitzender des Ge-
schäftsführenden Ausschusses der ARGE
IWR)

TERMINE
14.12.2018, 18:00 Uhr
DGVN
Verleihung der Otto-Hahn-
Friedensmedaille in Gold
Berliner Rathaus

29./30.3.2019
ARGE IWR, ARGE Handels- und Gesell-
schaftsrecht, ACE
23. Deutsch-französisches Seminar
und 9. Europäischer Handels- und
Gesellschaftsrechtstag
Freiburg im Breisgau

31.5./1.6.2019
ARGE IWR, UIA, Vereinigung der italie-
nischsprachigen Anwälte, Mailänder
Anwaltskammer, DAV Italien
10. Deutsch-Italienisches Seminar
Villa Vigoni, Italien

15.-17.5.2019
ARGE IWR
Deutscher Anwaltstag
Leipzig
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